
Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag

1. Landesamt für Denkmalpflege Mit Erschließungsbeginn im Sommer 2019 waren im 1.

und Archäologie Sachsen-Anhalt und 2. BA keine archäologischen Funde festzustellen.

05.12.2019 Bei Feststellung von archäologischen Funden wird das

Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

informiert.

Kenntnisnahme

kein Beschluss erforderlich

2. Landesstraßenbaubehörde keine Einwände oder Bedenken

Regionalbereich Süd Kenntnisnahme

04.12.2019 kein Beschluss erforderlich
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Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag

3. Handwerkskammer Magdeburg keine Zuständigkeit

26.12.2019 (Verweis an Kreishandwerkerschaft Elbe-Börde)

Kenntnisnahme

kein Beschluss erforderlich

4. Kreishandwerkschaft elbe - börde keine Einwände

17.01.2019 Kenntnisnahme

kein Beschluss erforderlich

5. Ehle/ Ihle Verband keine Einwände

05.12.2019 Kenntnisnahme

kein Beschluss erforderlich
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Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag

6. Landesamt für Vermessung und keine Bedenken / Hinweise werden beachtet

Geoinformation Sachsen-Anhalt Kenntnisnahme

03.12.2019 kein Beschluss erforderlich

7. K + S Minerals and Agriculture GmbH keine Einwände

02.12.2019 Kenntnisnahme

kein Beschluss erforderlich

8. Wasser- und Abwasserzweckverband keine Einwände

Wolmirstedt Kenntnisnahme

10.12.2019 kein Beschluss erforderlich

9. Ministerium für Umwelt, keine Zuständigkeit

Landschaftspflege und Energie (Verweis an Landesbetrieb für Hochwasserschutz

06.12.2019  und Wasserwirtschaft / Weiterleitung an LHW erfolgt)

Kenntnisnahme

kein Beschluss erforderlich
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Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag

10. Gemeinde Biederitz keine Einwände

10.12.2019 Kenntnisnahme

kein Beschluss erforderlich

11. Industrie- und Handelskammer keine Einwände

Magdeburg Kenntnisnahme

10.12.2019 kein Beschluss erforderlich

12. Stadtverwaltung Wolmirstedt keine Einwände

10.12.2019 Kenntnisnahme / kein Beschluss erforderlich

13. Wasserstraßen- und Schiffahrtsamt keine Einwände

Magdeburg Kenntnisnahme

11.12.2019 kein Beschluss erforderlich
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Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag

14. Landeshauptstadt Magdeburg keine Einwände

16.12.2019 Hinweis:

Flächen südöstlich des Kirschweg werden wie im Bestand

vorhanden als Straßenflächen dargestellt.

Kenntnisnahme

kein Beschluss erforderlich

15. Landesbetrieb für Hochwasserschutz keine Einwände

Wasserwirtschaft Sachsan-Anhalt Kenntnisnahme

Flussbereich Genthin kein Beschluss erforderlich

16.12.2019
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Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag

16. Landesamt für Geologie und keine Einwände / Hinweis wird entsprochen

Bergwesen Sachsen-Anhalt Kenntnisnahme

16.12.2019 kein Beschluss erforderlich
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Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag

17. Gemeinde Barleben keine Einwände

15.12.2019 Kenntnisnahme

kein Beschluss erforderlich
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Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag

18. Ministerium für Landesentwicklung und keine Einwände/ Hinweisen wird entsprochen

Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt Kenntnisnahme

13.12.2019 kein Beschluss erforderlich
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Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag
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Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag
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Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag

19. Landesverwaltungsamt keine Einwände

Referat Denkmalschutz Kenntnisnahme

23.12.2019 kein Beschluss erforderlich
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Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag

20. Deutsche Telekom Technik GmbH keine Einwände

09.12.2019 Hinweis:

Rücksichtnahme auf bestehende Telekommunikationslinien im

Bebauungsplangebiet (Lage aus Übersichtsplan zu entnehmen)

dem Hinweis wird entsprochen

Kenntnisnahme

kein Beschluss erforderlich

21. Landkreis Jerichower Land

09.01.2020

Untere Bauaufsichtbehörde:

Der gegebene Hinweis auf fehlende Erweiterung in der 

Bekanntmachung wird durch erneute Auslegung und Beteiligung 

geheilt.
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Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag

Die Flurstücksnummern sind auf der Planzeichnung erkennbar.

Dem Hinweis zur Planzeichung wird entsprochen.

Der nicht überplante Bereich des rechtunwirksamen 

Bebauungsplanes GE "Brunnenbreite" wird in einem separaten 

Verfahren aufgehoben.

Der Hinweis zu § 47 VwGO wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis zur Einstellung der auszulegenden Unterlagen wird in 

der erneuten Auslegung berücksichtigt.

Der Bebauunsplan "Brunnenbreite II" ist rechtwirksam und in der 

Örtlichkeit bekannt. Seine Änderung bedarf demnach keiner 

gesonderten örtlichen Ausweisung.
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Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag

Vorbeugender Brandschutz / Brandschutzdienststelle:

Hinweis zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist über den 

Kirschweg im Rahmen der Erschließung sichergestellt

Bau- und Kunstdenkmalpflege:

Landesamt für Denkmalpfege und Archäologie wurde beteiligt

Bodendenkmalschutz:

Sollten archäologische Funde im Rahmen der Erschließung 

festgestellt werden, werden diese bei der Unteren 

Denkmalschutzbehörde angezeigt.
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Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag

Untere Immissionsschutzbehörde:

Der Forderung nach einer schalltechnischen Prognose wird 

entsprochen. Sich daraus ergebende Hinweise und 

Planänderungen werden in die Unterlagen zur erneuten Auslegung 

eingearbeitet.

Dem Hinweis wird gefolgt.
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Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag

Unter Naturschutzbehörde:

keine Einwände und Bedenken / den Hinweisen wird entspochen
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Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag

Untere Wasserbehörde:

keine Einwände und Bedenken / den Hinweisen wird entspochen

Untere Bodenschutzbehörde:

keine Einwände und Bedenken / den Hinweisen wird entspochen
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Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag

SG Straßenverkehr / Verkehrsregelungen:

der Planung wird zugestimmt

SG Allgemeine Ordnungsaufgaben:

keine Einwände und Bedenken

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement:

keine Einwände und Bedenken

18



Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag

22. Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung keine Einwände

und Forsten Altmark Kenntnisnahme

18.12.2019 kein Beschluss erforderlich

23. Landesbetrieb für HW-Schutz keine Einwände

und Wasserwirtschaft, Kenntnisnahme

Flussbereich Schönebeck kein Beschluss erforderlich

20.12.2019

24. Bundesamt für Infrastruktur, keine Einwände

Umweltschutz und Dienst- Kenntnisnahme

leistungen der Bundeswehr kein Beschluss erforderlich

06.12.2019

25. Deutsche Bahn AG, DB Immobilien keine Einwände

26.11.2019 Kenntnisnahme

kein Beschluss erforderlich
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Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag

26. 50 Hertz Transmission GmbH keine Einwände

27.11.2019 Kenntnisnahme

kein Beschluss erforderlich

27. Ministerium für Wirtschaft, keine Zuständigkeit

Wissenschaft und Digitalisierung Kenntnisnahme

Sachsen-Anhalt kein Beschluss erforderlich

04.12.2019

28. Landesverwaltungsamt, Referat keine Einwände / Hinweis wird beachtet

Naturschutz, Landschaftspflege, Kenntnisnahme

Umweltbildung kein Beschluss erforderlich

13.12.2019

20



Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag

29. Landesverwaltungsamt, Referat 

Immisionsschutz

Belange nicht berührt / Hinweis wird entsprochen , 

Schalltechnisches Gutachten vom 04.03.2020 wird Bestandteil des 

Verfahren 

19.12.2019 Kenntnisnahme

30. Landesverwaltungsamt, keine Zuständigkeit

Referat Abwasser Kenntnisnahme

23.12.2019 kein Beschluss erforderlich
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Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag

31. Magdeburger Verkehrsbetriebe keine Einwände

10.01.2020 Kenntnisnahme

kein Beschluss erforderlich
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Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag
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Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag

32. Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH keine Einwände

13.01.2020 Kenntnisnahme

kein Beschluss erforderlich

33. Landkreis Jerichower Land

09.04.2020
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Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag

Untere Bauaufsichtbehörde:

Hinweise zur GRZ wurden in die Begründung eingearbeitet

Hinweis zu den Gestaltungsvorschriften wird berücksichtigt

Hinweis zu § 47 VwGO wird zur Kenntnis genommen

Der Hinweis zur Abgabe einer Stellungnahme per E-Mail ist nicht 

allgemein verbindlich, da diese lediglich durch ein 

Landesgerichtsurteil (OVG NRW) nicht aber durch ein 

Bundesgerichtsurteil festgestellt wurde.
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Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag

Der Bebauunsplan "Brunnenbreite II" ist rechtwirksam und in der 

Örtlichkeit bekannt. Seine Änderung bedarf demnach keiner 

gesonderten örtlichen Ausweisung. Die Einleitung des Verfahrens 

erfolgte vor Bekanntgabe des Urteils.

Die Bekanntgabe nach §3 Abs. 2 erfolgte mit Bekanntmachung im 

Amtsblatt für dan Landkreis Jerichower Land Nr. 3 vom 

28.02.2020.
Die Auslegungsunterlagen (Plan, Begründung, Umweltbericht und 

Schalltechnisches Gutachten) waren im gesamten 

Auslegungszeitraum auf der Internetseite der Gemeinde Möser 

eingestellt. Die gemäß Runderlass Nr. 02/20 vom 26.03.2020 des 

Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr gegebenen 

Hinweise zur rechtmäßigen Öffentlichkeitsbeteiligung bei 

Schließung des Rathauses wurden eingehalten. Nach 

entsprechender Bekanntgabe auf der Internetseite des Gemeinde 

Möser und an der Eingangstür des Verwaltungsgebäudes war die 

Einsichtnahme und die Abgabe von Stellungnahmen zur 

Bauleitplanung während des gesamten Auslegungszeitraum 

gewährleistet.

Untere Landesentwicklungbehörde:

keine Hinweise und Bedenken / Kenntnisnahme

Vorbeugender Brandschutz / Brandschutzdienststelle:

Hinweis zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist über den 

Kirschweg im Rahmen der Erschließung sichergestellt
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Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag

Bau- und Kunstdenkmalpflege:

Landesamt für Denkmalpfege und Archäologie wurde beteiligt

Bodendenkmalschutz:

Sollten archäologische Funde im Rahmen der Erschließung 

festgestellt werden, werden diese bei der Unteren 

Denkmalschutzbehörde angezeigt.

Untere Immissionsschutzbehörde:

Lärmimmissionen

Der Bebauungsplan Nr. 12 „Baugebiet Brunnenbreite II“ der 

Gemeinde Möser ist seit dem 21.12.1998 rechtskräftig. Aus 

immissionsschutzrechtlicher Sicht ist somit davon auszugehen, 

dass in den rechtkräftig ausgewiesenen WA-Flächen die 

Immissionsrichtwerte der TA Lärm eingehalten werden. 

Die bisher süd-östlich an den Kirschweg angrenzenden MI-Flächen 

sollen nun im Rahmen der 1. Änderung als WA-Flächen 

ausgewiesen werden. Die betroffenen Betriebe bzw. Anlagen 

liegen südwestlich des Geltungsbereiches des B-Plans Nr. 12. Die 

durch die 1. Änderung des B-Plans Nr. 12 zukünftig als WA-Flächen 

auszuweisenden Gebiete weisen vergleichbare 

Abstandsverhältnisse zu der vorhandenen gewerblichen Nutzung 

auf, wie die bereits rechtskräftigen WA-Flächen. Aus diesem Grund 

sind auch in den neu geplanten WA-Flächen keine 

Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm durch die 

vorhandene gewerbliche Nutzung zu erwarten. 
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Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag

Im Folgenden werden die zu erwartenden Schall-Immissionen 

jeder der o.g. Anlagen anhand der übermittelten Genehmigungs-

Unterlagen bewertet. 

1. Bodenbehandlungsanlage (MAS GmbH) 
Laut Genehmigung Nr. 649 (Stau MD) vom 30.05.1996 sind nach 

Pkt. 2.1.3 die folgenden Gesamtlärmbeurteilungspegel 

einzuhalten: 

• tags (600-2200 Uhr) an der nordöstlichen Grenze der Lagerfläche 

II: 55dB(A) 

Dies entspricht dem Immissionsrichtwert der TA Lärm für 

Allgemeine Wohngebiete (WA). Nachts ist kein Betrieb 

vorgesehen. 
Im Genehmigungsbescheid (AZ:71-np-2013-70119 vom 

30.01.2013) zur wesentlichen Änderung dieser Anlage nach §16 

BImSchG wird unter Punkt 4.4 „…davon ausgegangen, dass durch 

die Entfernung von >500m die durch die Anlage verursachte 

Zusatzbelastung nicht relevant für die am Immissionsort 

auftretende Lärmbelastung ist.“ Als Immissionsort wurde das 

Wohn- und Geschäftshaus Kirschweg 25/26 mit einem 

Schutzanspruch für Mischgebiete betrachtet. Unter Bezugnahme 

auf das Irrelevanzkriterium der TA Lärm ist somit von einer 

Unterschreitung des MI-Richtwertes (60dB(A)) um mindestens 6 

dB auszugehen. Somit wird auch der WA-Richtwert von 55 dB(A) 

sicher eingehalten. Darüber hinaus war der B-Plan Nr. 12 zu 

diesem Zeitpunkt bereits rechtskräftig. 

2. Kompostierungsanlage der EDR - Erbau-Deponie-Recycling 

GmbH 

Laut Genehmigung Nr. 305 (Stau MD) vom 19.04.1994 sind nach 

Pkt. 2.3 dürfen die von der Anlage verursachten Lärmimmissionen 

einen Wert von 55 dB(A) tags an den unmittelbar an der 

Gemarkungsgrenze liegenden geplanten Wohngebiete nicht 

überschreiten.

3. Bauschuttrecyclinganlage der EDR GmbH 

analog 2. Kompostierungsanlage der DER GmbH
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Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag

4. Anlage zur Lagerung von Klärschlamm und Fertigkompost der 

MAS GmbH 

Der Abstand zwischen Betriebsgelände der MAS GmbH (Burgenser 

Weg 100, 39175 Körbelitz) befindet sich in einem Abstand in süd-

westlicher Richtung von ca. 1.000 m zum Geltungsbereich der 1. 

Änderung des B-Plans Nr. 12.

In den Antragsunterlagen wird für einen Radlader ein 

Schallleistungspegel von LWA = 109 dB(A) aufgeführt. Aufgrund 

der Abstandsminderung führt das bei kontinuierlicher Einwirkung 

tags zu einem Teil-Beurteilungspegel von Lr = 41 dB(A). Der Tages-

Immissionsrichtwert für WA von 55 dB(A) wird somit deutlich 

unterschritten.

5. Altholzaufbereitung der MAS GmbH 

Das Betriebsgelände der MAS GmbH (Burgenser Weg 100, 39175 

Körbelitz) befindet sich in einem Abstand in süd-westlicher 

Richtung von ca. 1.000 m zum Geltungsbereich der 1. Änderung 

des B-Plans Nr. 12. An der nördlichen Grundstücksgrenze befindet 

sich laut Antragsunterlagen ein ca. 3m hoher Lärmschutzwall.

In den Antragsunterlagen wird für den Betrieb eines max. 3mal 

jährlich zum Einsatz kommenden Shredders angegeben, dass der 

Tages-Immissionsrichtwert der TA Lärm in einem Abstand von 

400m eingehalten wird. 

6. Deponie Körbelitz 

Es liegen uns keine weiteren Unterlagen vor. 

7. beantragte Motorsportanlage. des SC Burg e. V
Es liegen uns keine weiteren Unterlagen vor. Das Gelände liegt in 

Flur 8, welches sich in süd-östlicher Richtung des B-Plans Nr. 12 

befindet. Somit gelten die Aussagen der Absätze 1 und 2 zum 

bereits rechtkräftigen Bebauungsplan Nr. 12 "Baugebiet 

Brunnenbreite II" analog. 

Beschluss: Abstimmung 
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Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag

Staub-und Geruchsimmissionen:

Für Staub- und Geruchsimmissionen gelten die für 

Lärmimmissionen getroffenen Aussagen hinsichtlich des Bestehens 

eines rechtskrägtigen Bebauungsplanes analog.

Der Bebauungsplan „Brunnenbreite II“ der Gemeinde Möser ist seit 

dem 21.12.1998 rechtskräftig. Staub- und Geruchsimmissionen 

sind für diesen Breich bisher nicht festgestellt wurden. 

Die bisher süd-östlich an den Kirschweg angrenzenden MI-Flächen 

sollen nun im Rahmen der 1. Änderung als WA-Flächen 

ausgewiesen werden. Die betreffenden Gewerbebetriebe bzw. 

Anlagen liegen südwestlich des Geltungsbereiches des B-Planes 

"Brunnenbreite II". Die mit der die 1. Änderung dieses B-Planes 

zukünftig als WA-Flächen ausgewiesenen Gebiete weisen 

vergleichbare Abstandsverhältnisse zu der vorhandenen 

gewerblichen Nutzung auf, wie die bereits rechtskräftige WA-

Flächen. Aus diesem Grund sind auch in den neu geplanten WA-

Flächen keine Überschreitungen der Staub- und 

Geruchsimmissionen durch die vorhandene gewerbliche Nutzung 

zu erwarten. 

Von den im Erweiterungsbereich gelegenen Gewerbebetrieben 

gehen auf Grund der ausgeübten Nutzung keine feststellbaren 

Geruchs- und Staubbelästigungen aus.

Beschluss: Abstimmung 

Unter Naturschutzbehörde:

keine Einwände und Bedenken / den Hinweisen wird entspochen

30



Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag

Untere Wasserbehörde:

keine Einwände und Bedenken / den Hinweisen wird entspochen
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Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag

Untere Bodenschutzbehörde:

keine Einwände und Bedenken / den Hinweisen wird entspochen

SG Straßenverkehr / Verkehrsregelungen:

der Planung wird zugestimmt

SG Allgemeine Ordnungsaufgaben:

keine Einwände und Bedenken
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Lfd. Einsender Inhalt der Stellungnahme Stellungnahme der Stadt

Nr. Datum Schreiben Beschlussvorschlag

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement:

keine Einwände und Bedenken
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